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1 5 1 . Bundesgesetz: Änderung des Außenhandelsförderungs-Beitragsgesetzes
(NR: GP XIV AB 145 S. 20. BR: AB 1497 S. 350.)

1 5 2 . Bundesgesetz: Änderung des Ausfuhrförderungsgesetzes 1964
(NR: GP XIV IA 15/A AB 143 S. 20. BR: AB 1496 S. 350.)

153. Bundesgesetz: Änderung des Ausfuhrfinanzierungsförderungsgesetzes 1967
(NR: GP XIV IA 16/A AB 144 S. 20. BR: AB 1498 S. 350.)

154. Bundesgesetz: Änderung des Stärkegesetzes
(NR: GP XIV RV 76 AB 139 S. 20. BR: AB 1492 S. 350.)

1 5 5 . Bundesgesetz: Änderung des Verteilungsgesetzes Polen
(NR: GP XIV RV 75 AB 138 S. 20. BR: AB 1491 S. 350.)

1 5 6 . Bundesgesetz: Chemie-Anleihegesetz
(NR: GP XIV RV 113 AB 141 S. 20. BR: AB 1494 S. 350.)

1 5 1 . Bundesgesetz vom 31. März 1976,
mit dem das Außenhandelsförderungs-Bei-

tragsgesetz geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Außenhandelsförderungs-Beitragsgesetz,
BGBl. Nr. 214/1954, wird wie folgt geändert:

Im § 5 hat der Abs. 3 zu lauten:
„(3) Aus den im Abs. 2 genannten Beträgen

sind weiters auch jene Kosten zu decken, die
öffentlich-rechtlichen Körperschaften durch eine
im Auftrage der Bundesregierung entfaltete Tä-
tigkeit im Interesse der Außenhandelsförderung
erwachsen. Desgleichen übernimmt die Bundes-
kammer der gewerblichen Wirtschaft nach Maß-
gabe der hiefür zwischen dem Bundesminister für
Handel, Gewerbe und Industrie und der Bundes-
kammer der gewerblichen Wirtschaft festzustel-
lenden Grundsätze nicht unter Abs. 1 berücksich-
tigte besondere Kosten, die anläßlich von Ver-
handlungen des Bundesministers für Handel,
Gewerbe und Industrie mit dem Ausland über
handelspolitische Angelegenheiten anfallen."

Artikel II

Die Zuständigkeit zur Vollziehung dieses Bun-
desgesetzes bestimmt sich nach § 9 des Außen-
handelsförderungs-Beitragsgesetzes mit der Maß-
gabe, daß hinsichtlich des § 5 Abs. 3 letzter
Satz in der Fassung des Artikels I dieses Bundes-
gesetzes der Bundesminister für Handel, Gewerbe
und Industrie zuständig ist.

Kirchschläger
Kreisky Androsch Staribacher

1 5 2 . Bundesgesetz vom 31. März 1976,
mit dem das Ausfuhrförderungsgesetz 1964

geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Ausfuhrförderungsgesetz 1964, BGBl.
Nr. 200, in der Fassung des Bundesverfassungs-
gesetzes BGBl. Nr. 90/1965, des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 195/1967, des Bundesverfassungsge-
setzes BGBl. Nr. 192/1969, des Bundesverfas-
sungsgesetzes BGBl. Nr. 186/1970, des Bundes-
gesetzes BGBl. Nr. 65/1972, des Bundesverfas-
sungsgesetzes BGBl. Nr. 415/1974 und des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 392/1975 wird wie
folgt geändert:

(Verfassungsbestimmung) § 3 Abs. 1 hat zu
lauten:

„(1) (Verfassungsbestimmung) Der jeweils aus-
stehende Gesamtbetrag der gemäß §§ 1 und 2
übernommenen Haftungen darf 80 Milliarden
Schilling nicht übersteigen. Der angegebene Haf-
tungsrahmen bezieht sich auf Grundbeträge der
Haftungssummen ohne Zinsen und Kosten."

Artikel II

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
der Bundesminister für Finanzen betraut.

Kirchschläger
Kreisky Androsch
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153 . Bundesgesetz vom 31. März 1976,
mit dem das Ausfuhrfinanzierungsförde-

rungsgesetz 1967 geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Bundesgesetz vom 9. Juni 1967, betreffend
die Förderung der Finanzierung von Ausfuhr-
geschäften (Ausfuhrfinanzierungsförderungsge-
setz 1967), BGBl. Nr. 196, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 193/1969, des Bundes-
gesetzes BGBl. Nr. 187/1970, des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 416/1974, des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 793/1974 und des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 393/1975 wird wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 3 hat zu lauten:

„(3) Der Bundesminister für Finanzen ist fer-
ner ermächtigt, für jeweils höchstens 25 Milliar-
den Schilling der in Abs. 1 genannten Kredit-
operationen (Nettoerlös der Kreditoperationen
ohne Zinsen und Kosten) die Beschaffungskosten
durch Zuschüsse zu vermindern."

2. § 2 Abs. 1 Z. 1 und 2 haben zu lauten:

„1. der jeweils ausstehende Gesamtbetrag der
Haftungen 40 Milliarden Schilling nicht über-
steigt; einzurechnen in die Haftungssumme sind:
Zinsen, Kosten sowie die Garantien für Kurs-
risken; letztere mit 10 von 100 des Schilling-
wertes der Kreditoperation;

2. die Kreditoperation im Einzelfall den Be-
trag (Gegenwert) von 3 Milliarden Schilling nicht
übersteigt; einzurechnen in die Haftungssumme
sind: Zinsen, Begebungskosten im Sinne des
Abs. 3 sowie die Garantien für Kursrisken gemäß
§ 3 lit. b; letztere mit 10 v. H. des Grund-
betrages der jeweils übernommenen Haftungen;"

Artikel II

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
der Bundesminister für Finanzen betraut.

Kirchschläger
Kreisky Androsch

154. Bundesgesetz vom 31. März 1976,
mit dem das Stärkegesetz geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Stärkegesetz, BGBl. Nr. 218/1967, in der
Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 150/1969
und 463/1971 wird wie folgt geändert:

1. Der § 1 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Der Abschöpfung unterliegen die Waren
der Zolltarifnummern

2. Der § 2 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Der Abschöpfungssatz für Waren der
Zolltarifnummer 11.08 A gilt auch für Waren
der Zolltarifnummern 07.04 C, ex 07.06, 11.05,
11.06 und 11.08 E, wobei für Waren der Zoll-
tarifnummer 11.08 E der volle Abschöpfungssatz
zur Anwendung kommt, während er bei Waren
der Zolltarifnummer ex 07.06 70%, der Zolltarif-
nummer 11.06 80% und der Zolltarifnummern
07.04 C und 11.05 130% beträgt. Der Ab-
schöpfungssatz für Waren der Zolltarifnummer
11.08 B gilt auch für Waren der Zolltarifnummer
11.08 D."

Artikel II

(1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Mai 1976
in Kraft.

(2) Verordnungen auf Grund der Bestimmun-
gen dieses Bundesgesetzes können bereits von
dem seiner Kundmachung folgenden Tag an erlas-
sen werden. Diese Verordnungen dürfen frühe-
stens mit dem in Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkt
in Kraft gesetzt werden.

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Finanzen betraut.

Kirchschläger
Kreisky Androsch

155. Bundesgesetz vom 31. März 1976,
mit dem das Verteilungsgesetz Polen geändert

wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Verteilungsgesetz Polen, BGBl. Nr. 75/
1974, wird wie folgt geändert:
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Der Abs. 2 des § 7 hat zu lauten:
„(2) Ist eine physische Person vor dem 6. Ok-

tober 1970 verstorben und besaß sie sowohl am
27. April 1945 als auch zum Zeitpunkt der Maß-
nahme die österreichische Staatsbürgerschaft, so
ist die Entschädigung Rechtsnachfolgern von
Todes wegen entsprechend ihren Quoten in der
Rechtsnachfolge zu leisten, wenn sie am 6. Ok-
tober 1970 österreichische Staatsbürger waren
oder als juristische Personen an diesem Tag ihren
Sitz im Gebiet der Republik Österreich gehabt
haben."

Artikel II

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
der Bundesminister für Finanzen betraut.

Kirchschläger
Kreisky Androsch

1 5 6 . Bundesgesetz vom 31. März 1976
betreffend die Übernahme der Bundeshaftung
für Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite
der Chemie Linz Aktiengesellschaft (Chemie-

Anleihegesetz)

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. (1) Der Bundesminister für Finanzen wird
ermächtigt, für die von der Chemie Linz Ak-
tiengesellschaft zur Durchführung von Investi-
tionsvorhaben und Rationalisierungsmaßnahmen
im Unternehmen und in den angeschlossenen
Tochtergesellschaften im In- und Ausland auf-
zunehmenden Anleihen, Darlehen und sonstigen
Kredite namens des Bundes die Haftung als
Bürge und Zahler (§ 1357 des allgemeinen bür-
gerlichen Gesetzbuches) zu übernehmen.

(2) Der Bundesminister für Finanzen darf von
der im Abs. 1 erteilten Ermächtigung nur dann
Gebrauch machen, wenn

a) der jeweils ausstehende Gesamtbetrag (Ge-
genwert) der Haftung 1000 Millionen
Schilling an Kapital und 1000 Millionen
Schilling an Zinsen und Kosten nicht über-
steigt;

b) die Kreditoperation im Einzelfall den
Betrag (Gegenwert) von 500 Millionen
Schilling an Kapital und 500 Millionen
Schilling an Zinsen und Kosten nicht über-
steigt;

c) die Laufzeit der Kreditoperation 20 Jahre
nicht übersteigt;

d) die prozentuelle Gesamtbelastung der Kre-
ditoperation in inländischer Währung unter
Zugrundelegung der folgenden Formel
nicht mehr als das Zweieinhalbfache des im
Zeitpunkt der Kreditaufnahme geltenden

Zinsfußes für Eskontierungen der Oester-
reichischen Nationalbank (§ 48 Abs. 2 des
Nationalbankgesetzes 1955, BGBl. Nr. 184,
in der Fassung der Bundesgesetze BGBl.
Nr. 276/1969 und 494/1974) beträgt:

e) die prozentuelle Gesamtbelastung der Kre-
ditoperation in ausländischer Währung nach
der Formel laut lit. d nicht mehr als das
Zweieinhalbfache des arithmetischen Mit-
tels aus dem im Zeitpunkt der Kreditauf-
nahme geltenden offiziellen Diskontsätzen
in Belgien, der Bundesrepublik Deutsch-
land, Frankreich, Großbritannien, den
Niederlanden, Schweden, der Schweiz und
den USA (New York) beträgt;

f) mit dem Antrag auf Übernahme der Haf-
tung im Einzelfall die Investitionsvorhaben
oder die Rationalisierungsmaßnahmen be-
kanntgegeben werden und wenn deren
Dringlichkeit und Notwendigkeit dargelegt
wird.

(3) Zur Feststellung des Nettoerlöses gemäß
Abs. 2 lit. d und e sind die Emissions- oder Zu-
zählungsverluste, Begebungsprovisionen, Werbe-
und Druckkosten (Begebungskosten) vom Brutto-
erlös in Abzug zu bringen.

(4) Für die Beurteilung der Gesamtbelastung
bei Darlehen und sonstigen Krediten, bei wel-
chen die Zinssätze jeweils für bestimmte Zeit-
abschnitte variabel festgesetzt werden, ist für die
vertragliche Laufzeit die Gesamtbelastung nach
der Formel laut Abs. 2 lit. d und e zum Zeit-
punkt des Vertragsabschlusses maßgebend. Für
die Gesamtbelastung bei Anleihen sind vertrag-
lich vorgesehene Tilgungsmöglichkeiten durch
freihändigen Rückkauf nicht zu berücksichtigen.

(5) Vorzeitige Rückzahlungsermächtigungen
(Kündigungsrechte) sind für die Beurteilung der
Laufzeit nicht zu berücksichtigen.

§ 2. Wird die Haftung des Bundes gemäß § 1
Abs. 1 und 2 für Fremdwährungsbeträge über-
nommen, so sind diese zu den im Zeitpunkt der
Haftungsübernahme vom Bundesminister für
Finanzen jeweils festgesetzten Kassenwerten auf
die genannten Höchstbeträge anzurechnen.

§ 3. (1) Der Bundesminister für Finanzen wird
ermächtigt, die gemäß § 1 Abs. 1 und 2 über-
nommenen Haftungen über die vertraglich ver-
einbarte Laufzeit zu erstrecken, wenn

a) eine Prolongierung der Fälligkeit der Ver-
pflichtungen aus Kreditoperationen zur
Vermeidung einer Inanspruchnahme des
Bundes aus der Haftung aus welchem
Grunde immer geboten ist,



794 47. Stück — Ausgegeben am 27. April 1976 — Nr. 156

b) durch die Prolongierung die vertraglich
vereinbarte Laufzeit um nicht mehr als
fünf Jahre überschritten wird,

c) die Mehrleistungen an Zinsen im Haftungs-
rahmen für Zinsen und Kosten Deckung
finden.

(2) Die sich jeweils ergebende Gesamtlaufzeit
darf die im § 1 Abs. 2 lit. c festgesetzte Gesamt-
laufzeit nicht überschreiten.

§ 4. (1) Der Bundesminister für Finanzen wird
ermächtigt, für Kredite, die der Vorfinanzierung
von Anleihen dienen, namens des Bundes die
Haftung als Bürge und Zahler (§ 1357 des all-
gemeinen bürgerlichen Gesetzbuches) unter der
Voraussetzung zu übernehmen, daß

a) die Laufzeit mit höchstens zwei Jahren
begrenzt ist und

b) das Ausmaß des im § 1 Abs. 2 lit. b ge-
nannten Betrages nicht überschritten wird
und

c) bei zeitlicher Kreditüberschneidung die
Summe aus Vor- und Endfinanzierung bei
Kreditoperationen im Einzelfall nicht mehr
als 800 Millionen Schilling und die Summe
aller Vor- und Endfinanzierungen nicht
mehr als 1500 Millionen Schilling beträgt.

(2) Kredite, die der Vorfinanzierung solcher
Anleihen dienen, sind auf den im § 1 Abs. 2
lit. a festgesetzten Haftungsrahmen nicht anzu-
rechnen.

§ 5. Der Bundesminister für Finanzen darf
Haftungen gemäß § 1 Abs. 1 und 2 und § 4
überdies nur dann übernehmen, wenn die Chemie
Linz Aktiengesellschaft die verbindliche Erklä-
rung abgibt, daß

a) dem Bundesministerium für Finanzen die
Prüfung der zweckgebundenen Verwen-
dung der bundesverbürgten Kredite und
im Zuge dieser Prüfung die Einsicht in alle
Bücher, Urkunden und sonstigen Schriften
der Chemie Linz Aktiengesellschaft ge-
währleistet wird,

b) sie dem Bundesministerium für Finanzen
für die Dauer der Laufzeit der bundesver-
bürgten Kredite den jährlichen Geschäfts-
bericht samt Gewinn- und Verlustrechnung
und den Bericht über die Prüfung des
Jahresabschlusses vorlegen wird.

§ 6. Wird der Bund auf Grund einer gemäß
den vorstehenden Bestimmungen übernommenen
Haftung in Anspruch genommen, steht ihm
neben dem Recht, vom Schuldner den Ersatz
der bezahlten Schuld zu fordern (§ 1358 des all-
gemeinen bürgerlichen Gesetzbuches), auch das
Recht zu, von der Chemie Linz Aktiengesell-
schaft den Ersatz aller im Zusammenhang mit
der Einlösung der übernommenen Haftung ent-
standenen Aufwendungen, insbesondere die vom
Bund in einem Rechtsstreit mit dem Gläubiger
aufgewendeten Kosten, zu fordern.

§ 7. Für die Übernahme der Bürgschaft durch
den Bund ist kein Entgelt zu entrichten.

§ 8. Die durch dieses Bundesgesetz unmittelbar
veranlaßten Rechtsgeschäfte und Rechtsvorgänge
sind von der Gesellschaftsteuer und von den
Stempel- und Rechtsgebühren befreit.

§ 9. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Finanzen betraut.

Kirchschläger
Kreisky Androsch


